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— der Namen der Richter, Schöffen, des Staatsanwalts, des Vertei
digers, des gesellschaftlichen Anklägers, des gesellschaftlichen Ver
teidigers und des Protokollführers 1 221 (2)

— des Ergebnisses der Vernehmung eines Kindes während zeitweiser 
Ausschließung der Öffentlichkeit 1 233 (2)

— des Haftbefehls 1 124 (3)
s. auch Benachrichtigung, Mitteilung, Unterrichtung

Bekanntmachung
— der Strafverfügung der Zollverwaltung 6 3 (4)
— der Vermögensbeschlagniahme und ihrer Aufhebung 1 116 (3)
— des Einziehungsentscheides der Zollverwaltung 6 2 (3)
— des gerichtlichen Übergabebeschlusses 12 1.3.
— des Urteils gegen Flüchtige 1 268
— gerichtlicher Entscheidungen 1 184 ff.

Belehrung
— des Anzeigenden über sein Beschwerderecht 1 96 (2)
— des Beschuldigten und des Angeklagten über sein Beweieantrags- 

recht 1 15 (2) 47 (1) 61 (2) 105 (2, 4) 206 (1) 224 (1)
— des Beschuldigten und Angeklagten über sein Beschwerderecht 

1 15 (2) 61 (2) 105 (2) 127 137 (2)
— des Beschuldigten und Angeklagten über sein Recht auf Ver

teidigung 1 15 (2) 61 (2) 105 (2) 246 (4)
— des Dolmetschers 1 84
— des Flüchtigen über Form und Frist des Antrags auf erneute 

Hauptverhandlung 1 269 (2)
— des Geschädigten über seine Rechte 1 17 (2) 93 (2) 96 (2) 248 (5) 

273 (2)
— des gesellschaftlichen Anklägers und gesellschaftlichen Verteidi

gers über ihre Rechte 1 54 (3)
— des Sachverständigen vor Erstattung des Gutachtens 1 40 (2)
— des Verhafteten über das Beschwerderecht 1 127
— des Vertreters des Kollektivs über seine Rechte 1 53 (3)
— des Vertreters des Kollektivs vor der Vernehmung 1 37 (2)
— des Zeugen vor der Vernehmung 1 26 (2) 28 (2) 32 (2)
— über das Aussageverweigerungsrecht des Zeugen 1 26 (2)
— über das zulässige Rechtsmittel sowie das Recht des Angeklagten 

auf Einsicht in das Protokoll und auf dessen Berichtigung und 
Ergänzung 1 246 (4)

— über die Aussageverweigerungspflicht des Zeugen 1 28 (2)
s. auch Hinweis

Beleidigung
Abgrenzung zwischen — als Verfehlung und Vergehen 12 2.1.3.
öffentliche Rücknahme der — 12 2.4.2.
Zuständigkeit für die Entscheidung über eine — 4 3


